
Mitteilungen 
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Veltheim 

22. Mai 2026 / Nr. 20 

 

1 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Pfingsten 2026 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Freitag, 21. Mai 2026, 12.00 Uhr, bis und mit Montag, 25. Mai 2026, 

geschlossen.  

Ab Dienstag, 26. Mai 2026, 08.00 Uhr, ist die Verwaltung wieder geöffnet. Bei Todesfällen ist das 

Verwaltungspersonal unter Tel. 079 950 83 69 erreichbar. 

 

Gemeinderat Veltheim 

Ordentliches Plangenehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz (EleG) 

Vorlage L-0171956.10 

16 kV Kabel zwischen dem Unterwerk Wildegg und der Schaltkabine Aareweg 

- Spülbohrung 

- Neubau Kabeltrasse auf diversen Parzellen 

- Demontage der Freileitung 

 

Vorlage L-0205339.3 

16 kV Kabel zwischen der Hochspannungskabine HK-Auschachen und der Schaltkabine SK Veltheim Aareweg 

- Anpassung Rohrblock 

- Kabelumlegung 

- Demontage der Freileitung 

 

Vorlage L-2607052.1 

16 kV Kabel zwischen der Schaltkabine Veltheim Aareweg und der Transformatorenstation TS Au  

- Neubau Kabeltrasse auf diversen Parzellen 

- Demontage der Freileitung 

 

Vorlage L-2605732.1 

16kV Kabel zwischen der Schaltkabine Aareweg und Betonmast 3  

16 kV-Hltg. Wildegg - Schinznach - Umiken, Veltheim 

- Kabelumlegung auf diversen Parzellen 

- Einschlaufung in die neue Schaltkabine 

- Neubau Rohrblock 

- Freileitungsverkabelung 

 

Vorlage S-2605729.1 
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16 kV-Schaltkabine Veltheim Aareweg  

- Neubau im Grundwasser Pumpwerk 

 

Betroffene Gemeinden 5103 Möriken-Wildegg und 5106 Veltheim 

Gesuchstellerin AEW Energie AG, Industriestrasse 20, 5000 Aarau 

Ort Parz. Nr. 1410 (Mö.-Wildegg) 

 Parz. Nr. 666 (Auenstein) 

 Parz. Nr. 721, 825, 842, 718, 502, 672, 663, 695 

 Koordinaten 2’654'540 / 1’252’329 

Gegenstand Für Detailinformationen wird auf die öffentlich zur Einsichtnahme  

 aufgelegten Planunterlagen verwiesen. 

Verfahren Das Verfahren richtet sich nach Art. 16 ff des Elektrizitätsgesetzes  

 (EleG; SR 734.0), der Verordnung über das  

 Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25)  

 und nach dem Bundesgesetz über die Enteignung (EntG; SR 711). 

 Leitbehörde ist das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) 

Öffentliche Auflage Die Gesuchsunterlagen können vom 26. Mai 2026 bis 24. Juni 2026 zu  

 den ordentlichen Schalteröffnungszeiten bei folgenden Stellen 

 eingesehen werden: 

• Gemeindekanzlei, Schulhausstrasse, 5106 Veltheim 

• Gemeindekanzlei, Yul-Brynner-Platz, 5103 Möriken-Wildegg 

• Gemeindekanzlei, Schürmatt 1, 5105 Auenstein 

 Das unterbreitete Gesuch umfasst folgende Ersuchen um  

 Ausnahmegenehmigung(en) / Ausnahmebewilligung(en): 

- Ausnahmebewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzone im 

Sinne von Art. 24 ff. des Bundesgesetzes über die 

Raumplanung 

(RPG; SR 700) 

 

 Die aufgelegten Unterlagen stehen während der Auflagefrist ebenfalls  

 auf https://esti-consultation.ch/pub/6742/4459cb7765 online zur 

 Einsicht zur Verfügung. 

 Massgebend sind allein die in den oben genannten Gemeinden  

 aufgelegten Unterlagen. 

Einsprachen Wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das  

 Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) oder des Bundesgesetzes 

 über die Enteignung Partei ist, kann während der Auflagefrist 

 beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, 8320 

 Fehraltorf Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, 

 ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (Art. 16f Abs. 1 EleG). 

Enteignung Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Art. 42 bis 

 44 EntG zur Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- und  

 Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt sind, 

 so haben die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern  

 sofort nach Empfang der persönlichen Anzeige davon Mitteilung zu 

 machen und den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse 

 in Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG). 

 Innerhalb der Auflagefrist kann, wer nach den Vorschriften des EntG  

 Partei ist, sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG geltend machen.  

 Diese sind im Wesentlichen: 

 a) Einsprachen gegen die Enteignung; 

 b) Begehren nach den Art. 7-10 EntG; 

 c) Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG); 

 d) Begehren um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 EntG);  

 e) die geforderte Enteignungsentschädigung. 

 

 Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der Einsprachefrist sind  
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 auch die Mieter und Pächter sowie die Dienstbarkeitsberechtigten und 

 die Gläubiger aus vorgemerkten persönlichen Rechten verpflichtet.  

 Pfandrechte und Grundlasten, die auf einem in Anspruch genommenen  

 Grundstück haften, sind nicht anzumelden, Nutzniessungsrechte nur,  

soweit behauptet wird, aus dem Entzuge des 

Nutzniessungsgegenstandes entstehe Schaden. 

 

ESTI / Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Baubewilligungen, Aarau 

Baubewilligung 

Der Gemeinderat hat folgende Baubewilligung erteilt: 

-  Krallmann Michael und Tabita,  - Parzelle Nr. 652 / Gerstenhübelweg 1 

Steinbitzweg 14b, 5106 Veltheim - Verschiebung der Garagenzufahrt / Parkplatzfläche / 

    Stützmauer 

  

Gemeinderat Veltheim 

 

Kirchen / Vereine / Kultur / Verschiedenes 

 

 
Kath. Kirche Schinznach-Dorf – Kirchenzettel 

 
Sonntag, 24.05.2026 09.00 Uhr Pfingsten: Wortgottesfeier mit C. Mumbauer, anschl. Klara-Kaffee. 

  11.00 Uhr Festlicher Gottesdienst in der Kirche St. Maria Königin Windisch. 

   Der Kirchenchor Brugg-Windisch singt die Toggenburger Messe 

   «juchzed und singed» von Peter Roth.  

Dienstag, 26.05.2026 09.30 Uhr Wortgottesfeier mit Anna Di Paolo, anschl. Klara-Kaffee. 

Donnerstag, 28.05.2026 20.00 Uhr Probe Franziskus-Chor im Pfarreiheim. 

Sonntag, 31.05.2026 09.00 Uhr Wortgottesfeier mit Anna Di Paolo und Salzsegnung, 

   anschl. Klara-Kaffee. 

Kath. Kirche Schinznach-Dorf 

Ev.-ref. Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs – Kirchenzettel 

Samstag, 23.05.2026 10.00 Uhr Sonntagschule Oberflachs 

Sonntag, 24.06.2026 09.30 Uhr Gottesdienst zu Pfingsten mit Abendmahl, Christian Bieri. 

Ev.-ref. Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs 

Abendspaziergang zur Biodiversität in Thalheim 

Wir begeben uns auf einen geführten Abendspaziergang durch den Thalner Rebberg. Wir werden einiges über 

die Biodiversität der Reben in Thalheim lernen und freuen uns, wenn ihr am 29. Mai 2026 dabei seid. 

Besammlung 19.00 Uhr beim Volg Thalheim.  
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Verein Natur und Landschaft Schenkenbergertal, Kontakt: huerlimann_daniel@gmx.ch oder 079 385 55 61 

Spielgruppe „Zum chline Drache“ 

In unserer Spielgruppe treffen sich Kinder ab ca. 2,5 Jahren bis zum Kindergarten, ein- oder mehrmals 

wöchentlich während 2.5 Stunden von 9:00 - 11:30 Uhr. Eine Schnupperstunde kann bei Interesse direkt mit 

der zuständigen Leiterin koordiniert werden. 

 

Montag: Lara Scarpone (079 154 32 40) 

Dienstag, Mittwoch und Freitag: Monika Schmid (079 722 62 06) 

Donnerstag: Franziska Zulauf (078 774 75 07) 

 

Das Anmeldeformular 2026/27 und weitere Infos finden Sie 

unter: www.familiennetz-schinznach.ch. Aktuell hat es noch an jedem Morgen Plätze frei. 

 

FamilienNetz Schinznach 

Einladung zum öffentlichen Feierabendtreff am Freitag, 29.5.2026 - die Gelegenheit andere Vältner 

kennenzulernen 

Alle, die Lust und Zeit haben, treffen sich - zum dritten Mal in diesem Jahr - an der Pfalzstrasse 18 bei Erich 

Brönimann und Esther Müller von 17 bis 21 Uhr. Jede / Jeder bringt Getränke selber mit oder kann sie zum 

Selbstkostenpreis beziehen.  

 

Kulturvereinigung "Välte läbt" 

Gesellige Biketouren mit dem SSC Schenkenberg 

Ab sofort bis Ende September treffen wir uns jeweils donnerstags um 19.00 Uhr beim Volg in Schinznach-Dorf 

zu gemeinsamen Biketouren durch die Wälder und Hügel der Region. Nebst abwechslungsreichen Anstiegen 

dürfen natürlich auch rasante Abfahrten nicht fehlen. 

Nach rund 1.5 bis 2 Stunden lassen wir den Abend beim gemütlichen Bräteln ausklingen – ganz unkompliziert 

und jeder so lange, wie er möchte. 

Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. Einfach unverbindlich vorbeischauen – gefahren wird bei 

trockener Witterung. Essen und Getränke bringt jede*r selbst mit. Auch E-Bikes sind herzlich willkommen. 

Weitere Informationen: 

www.ssc-schenkenberg.ch 

 

Ski- und Snowboardclub Schenkenberg 

mailto:huerlimann_daniel@gmx.ch

